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5 Analyse der bestehenden und potentiellen Kon-
flikte zwischen Naturschutz und Nutzung 

Gemäß BNatSchG § 2 (3) sind die Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege unter-
einander und gegen die sonstigen Anforderungen der Allgemeinheit an Natur und Landschaft 
abzuwägen.  

In der Praxis wird diesem Abwägungsgebot im Rahmen von Umweltverträglichkeitsprüfungen 
(UVP)- ggf. als Bestandteil von Planfeststellungsverfahren Rechnung getragen.  

Für Eingriffe, die nicht durch UVP abzuwägen sind, ist das Abwägungsgebot im Rahmen der 
Bauleitplanung zu erfüllen. Eine obligatorische Umweltprüfung wurde für alle Bauleitpläne mit der 
Änderung des Baugesetzbuches am 20.07.2004 eingeführt. Der Zweck von Umweltprüfung und 
zugehörigem Umweltbericht besteht darin, eine Grundlage für eine sachgerechte Abwägung zu 
schaffen und die Öffentlichkeit über die Umweltauswirkungen zu informieren. 

Hier kommt den Kommunen als Trägern der Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungs-
planung) eine besondere Verantwortung zu.  

Der Landschaftsplan als Fachplan des Naturschutzes und der Landschaftspflege, dessen Dar-
stellungen in die Flächennutzungspläne übernommen werden sollen (ThürNatG § 3), kann selbst-
verständlich umfassende Einzelfallabwägungen nicht ersetzen. Er soll jedoch die naturschutz-
fachlichen Grundlagen sowohl dafür als auch für den Umweltbericht insgesamt bereitstellen.  

Im Kapitel 5.2 werden darum die Auswirkungen der zum Zeitpunkt der Bearbeitung dieses Kapi-
tels (2017 bis 2020) geplanten Eingriffe in den Naturhaushalt auf die einzelnen Schutzgüter in 
gegebener Kürze dargestellt und entsprechende Handlungsempfehlungen gegeben.  

Das Kapitel 5.3 charakterisiert quasi als Zusammenfassung der Bestandsaufnahme und -bewer-
tung in Kap. 3.1 bis 3.5 die aktuell bestehenden Konflikte zwischen Schutz und Nutzung von Natur 
und Landschaft für Bereiche mit besonders sensiblen Ökosystemen und Lebensräumen. Darüber 
hinaus werden Möglichkeiten zur Konfliktminderung aufgezeigt. 

 

5.1 Allgemeine Beschreibung des Szenariums 
Während bis in die jüngste Vergangenheit hinein die Landwirtschaft als Hauptverursacher für 
Beeinträchtigungen des Naturhaushaltes galt, muss für den Planungsraum festgestellt werden, 
dass in zunehmendem Maße Totalversiegelungen von Flächen für gewerbliche, Wohn- oder Ver-
kehrsnutzungen, aber auch der Bodenabbau zur Rohstoffgewinnung zu Beeinträchtigungen füh-
ren. Damit wird die Funktionsfähigkeit der Naturgüter in weitaus empfindlicherem Maße bis hin 
zum vollständigen Verlust gestört. So hat sich seit 1990 der Anteil versiegelter Flächen um rund 
ein Viertel erhöht. Gleichzeitig ist allerdings die Nutzungsaufgabe landwirtschaftlicher, wasser-
wirtschaftlicher und gewerblicher Gebäude und Anlagen zu verzeichnen, wenn auch in geringe-
rem Ausmaß. 
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5.2 Konflikte zwischen geplanten Nutzungen und dem 
Schutz von Natur und Landschaft 

Im folgenden Abschnitt werden die Auswirkungen der mit dem jeweiligen Planungsstand (über-
wiegend 2017 bis 2020) vermerkten geplanten Eingriffe in den Naturhaushalt auf die einzelnen 
Schutzgüter in gegebener Kürze dargestellt und entsprechende Handlungsempfehlungen vorge-
legt. 

Ausgehend von den Resultaten der Bestandsbewertung werden die zu erwartenden Folgen für 
die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes aufgezeigt. 

Raumordnerische und Bedarfsaspekte bleiben dabei in jedem Fall unberücksichtigt. Der Land-
schaftsplan als Fachplan des Naturschutzes kann und darf die notwendige Abwägung 
(BNatSchG § 2 (3)) nicht vorwegnehmen. 

Die Lage der Bauvorhaben ist aus KARTE FLÄCHENNUTZUNG UND BIOTOPTYPEN zu entnehmen. 

Mit nahezu jedem Bauvorhaben sind Bodenversiegelungen verbunden. Die negativen Auswir-
kungen auf die Naturgüter und die Funktionsfähigkeit des Naturhaushaltes sind bereits sehr aus-
führlich vor allem in den Abschnitten 3.2 und 3.3 dargestellt und werden nachfolgend nicht mehr 
diskutiert. 

Die überwiegende Anzahl an Ortsteilen der Gemeinden im Planungsraum sehen Flächen zur 
Siedlungs- und/oder Verkehrsflächenentwicklung vor. Bei den Bauflächen handelt sich um die 
Neuausweisung oder Erweiterung von Allgemeinen Wohn-, Misch- und Gewerbegebieten sowie 
einem Sondergebiet Lebensmittelmarkt. Die Entwicklungsflächen als Konfliktschwerpunkte in 
den Gemeinden sind in der nachfolgenden Tabelle 5.1 für die einzelnen Gemarkungen bzw. Ort-
steile aufgeschlüsselt. 

Legende:  
RN Realnutzung 
ALG Arten- und Lebensgemeinschaften 
BO Boden 
GW Grundwasser 
OW Oberflächenwasser 
L/K Luft und Klima 
LB Landschaftsbild 
aB aktuelle Beeinträchtigungen (Vorbelastungen) 

Gemarkungsschlüssel: 
A -  Apfelstädt 
C -  Cobstädt 
Ga -  Gamstädt 
G - Grabsleben 
Gr -  Großrettbach 
K -  Kornhochheim 
M - Mühlberg 
N - Neudietendorf 
S - Seebergen 
Sw -  Schwabhausen 
W - Wandersleben 
We - Wechmar 
 

Beispiel-Nr. A1 Gemarkungsnummer / fortlaufende Nummer des Bauvorhabens    
 (Nr. in der Tabelle entspricht der in KARTE FLÄCHENNUTZUNG UND BIOTOPTYPEN) 
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Tab. 5.1: Konfliktschwerpunkte in den Gemeinden (Planungsstände siehe Tabelle) 

Nr. Nutzungs-
art 

Planungs-
stand 

Bestand  Unmittelbare und potentielle Ein-
griffsfolgen 

landschaftsplanerische  
Empfehlung 

APFELSTÄDT 

A1 Gewerbege-
biet (Erwei-
terung) Ap-
felstädt Orts-
ausgang 
West 

Auskunft 
Gemeinde 
(Oktober 
2020) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
OW: 
L/K: 
 
LB: 
 
aB: 

intensiv genutztes Grünland 
Biotopwertstufe 4 
mittleres Ertragspotential, 
mittlere Grundwasserneubildung 
hohes Wasserrückhaltevermögen 
potentielle regionale Kalt- und Frischluftab-
flussbahn, Kaltluftentstehungsgebiet 
unharmonischer und abweisend wirkender 
Ortsrand durch bestehendes Gewerbegebiet 
stark frequentierte L 2147 mit entsprechenden 
Emissionen 

− Verdichtung einer Barriere in der 
Kalt- und Frischluftabflussbahn 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

− Verlust von Retentionsflächen 
− Tendenz des bandartigen Zusam-

menwachsens von Siedlungsflächen 
in Auenlandschaft 

Realisierung der geplanten Er-
weiterung des Gewerbegebietes 
ist aufgrund der Auenbebauung 
und Missachtung einer Grünzä-
sur als kritisch zu bewerten 

GAMSTÄDT 

Ga1 Wohngebiet 
östlich von 
Gamstädt 

FNP  
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
 
OW: 
L/K: 
LB: 
 
aB: 

Acker, Grabeland, Nutzgarten 
Biotopwertstufe 4 
hohes Ertragspotential 
geringe Grundwasserneubildung, Lage z.T.in 
TWSZ II und vollständig in TWSZ III  
mittleres Wasserrückhaltevermögen 
Kaltluftentstehungsgebiet 
geringe Landschaftsbildqualität, z.T. intakte 
Ortsrandstrukturen 
stark befahrene Bundesstraße in geringer Ent-
fernung 

− Verlust sehr fruchtbarer Böden 
− Verlust eines klimatischen Aus-

gleichsraumes 
− Gefahr des Schadstoffeintrags ins 

GW 
− Beeinträchtigung des Ortsrandes 

Realisierung u.a. aufgrund der 
Lage in WSG II und Förderung 
bandartiger Siedlungsstrukturen, 
sowie Tendenz zum  
Zusammenwachsen mit 
Frienstedt über das neue Wohn-
gebiet unweit der Gemarkungs-
grenze nicht zu empfehlen 

COBSTÄDT / GRABSLEBEN / GROßRETTBACH 

C1 Mischgebiet 
Seeberger 
Straße 
Cobstädt 

FNP  
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
 
OW: 
 
L/K: 
 
LB: 
aB: 

intensiv genutztes Grünland, Lagerfläche 
Laubbaumgruppe 
mittleres Ertragspotential 
geringe Grundwasserneubildung, hoher 
Grundwasserstand 
mittleres Wasserrückhaltevermögen, Fließge-
wässer angrenzend 
potentielle Kaltluftabflussbahn, Kaltluftentste-
hungsgebiet 
geringe Landschaftsbildqualität 
Stallanlagen in Hauptwindrichtung angrenzend 

− Gefahr des Schadstoffeintrag ins 
GW und OW 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

− Verlust versickerungsfähiger Böden 
in Nähe der Rot 

Realisierung sollte nur in ortstypi-
scher Bauweise und entspre-
chender Ortsrandgestaltung und 
nach Prüfung der alternativen Alt-
standortumnutzung erfolgen 



Landschaftsplan 
„Untere Apfelstädt – Drei Gleichen“ 

5    Analyse d. best. u. potentiellen Konflikte zw. Naturschutz u. Nutzung 
5.2 Konflikte zw. gepl. Nutzungen u. d. Schutz v. Natur u. Landschaft 

 

5-4 

Nr. Nutzungs-
art 

Planungs-
stand 

Bestand  Unmittelbare und potentielle Ein-
griffsfolgen 

landschaftsplanerische  
Empfehlung 

C2 Wohngebiet 
Anger 
Cobstädt 

FNP  
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
 
OW: 
 
 
L/K: 
 
LB: 
aB: 

intensiv genutztes Grünland 
Biotopwertstufe 4 
mittleres Ertragspotential 
geringe Grundwasserneubildung, hoher 
Grundwasserstand 
mittleres, tendentiell geringes Wasserrückhal-
tevermögen aufgrund Hanglage, Fließgewäs-
ser angrenzend 
potentielle regionale Kaltluftabflussbahn, Kalt-
luftentstehungsgebiet 
geringe Landschaftsbildqualität 
Stallanlagen in geringer Entfernung 

− Gefahr des Schadstoffeintrag ins 
GW und OW, besonders durch Be-
bauung in Hanglage 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

− Behinderung des Kaltluftabflusses 
möglich 

eine Realisierung ist aufgrund der 
räumlichen Nähe zur Bachaue 
mit Funktion als Kaltluftabfluss-
bahn und der Gefahr des Eintra-
ges von Schadstoffen in den 
Bach nur zu empfehlen, wenn die 
geplante Baumaßnahme diese 
Gefährdung ausschließt; 
eine Altstandortumnutzung (Stall-
anlage) ist vorab zu prüfen! 

C3 Kläranlage 
Cobstädt 

FNP 
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
ALG: 
 
BO: 
GW: 
OW: 
L/K: 
 
LB: 
 
aB: 

intensiv genutztes Grünland 
§15-Biotop angrenzend (Streuobstwiese) 
Biotopwertstufe 4 
mittleres Ertragspotential 
geringe Grundwasserneubildung 
mittleres Wasserrückhaltevermögen 
potentielle regionale Kaltluftabflussbahn, Kalt-
luftentstehungsgebiet 
hohe Landschaftsbildqualität durch Struktur-
vielfalt (Streuobstwiesen, Rotaue) 
Bahnstrecke (Thüringer Bahn) 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

− technische Abwasseranlage in Au-
enbereich auf „grüner Wiese“ beein-
trächtigt Landschaftsbild und bildet 
potenzielle Gefahrenquelle insbe-
sondere für Grund- und Oberflä-
chenwasser 

Realisierung mit entsprechender 
landschaftlicher Einbindung 
durch gedeckte Fassadengestal-
tung an Betriebsgebäude und Ab-
pflanzung der Anlage um Einseh-
barkeit zu reduzieren möglich 

GRABSLEBEN 

G1 Wohngebiet 
Ichtershäu-
ser Straße 
Grabsleben 

FNP  
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
OW: 
L/K: 
LB: 
 
 
aB: 

intensiv genutztes Grünland, Nutzgarten 
Laubbaumpflanzung 
mittleres Ertragspotential 
geringe Grundwasserneubildung, 
geringes Wasserrückhaltevermögen 
Kaltluftentstehungsgebiet 
geringe Landschaftsbildqualität, Lage in eini-
ger Entfernung vor ortstypischen Dorfrand 
westl. entlang der Straße liegendes neues Ge-
werbegebiet weist bereits bandartige Struktu-
ren auf u. ist landschaftlich (noch) ungenügend 
eingepasst 
 
 
 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

− Beeinträchtigung des nachgelager-
ten Ortsrandes 

− Entstehung bandartiger Siedlungs-
strukturen östl. der Straße 

Realisierung sollte nicht erfolgen 
um den ortstypischen Dorfrand 
aus dieser Richtung zu erhalten 
und die bereits vorhandenen 
bandartigen Siedlungsstrukturen 
nicht weiter auszuprägen; 
 
der dörfliche Charakter des Ortes 
sollte erhalten und zukünftig 
mehr betont werden 
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Nr. Nutzungs-
art 

Planungs-
stand 

Bestand  Unmittelbare und potentielle Ein-
griffsfolgen 

landschaftsplanerische  
Empfehlung 

GROßRETTBACH 

Gr1 Wohngebiet 
Neudieten-
dorfer 
Straße 
Großrett-
bach 

FNP  
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
OW: 
 
L/K: 
 
LB: 
 
aB: 

Acker 
Biotopwertstufe 4 
hohes Ertragspotential 
geringe Grundwasserneubildung 
mittleres Wasserrückhaltevermögen, Fließge-
wässer angrenzend 
potentielle lokale Kaltluftabflussbahn, Kaltluf-
tentstehungsgebiet 
sehr geringe Landschaftsbildqualität aber in-
takter Ortsrand angrenzend 
- 

− Verlust sehr fruchtbarer Böden 
− Schadstoffeintrag ins OW 
− Verlust eines klimatischen Aus-

gleichsraumes 
− Verlust eines intakten dörflichen 

Ortsrandes 

Realisierung sollte nur in ortstypi-
scher Bauweise und entspre-
chender Ortsrandgestaltung und 
nach Prüfung der alternativen Alt-
standortumnutzung erfolgen 

NEUDIETENDORF 

N1 Wohngebiet 
Am Flurzaun 
Neudieten-
dorf 

Auskunft 
Gemeinde 
(Oktober 
2020) 

RN: 
ALG: 
 
BO: 
GW: 
OW: 
 
L/K: 
LB: 
aB: 

intensiv genutztes Grünland, Lagerflächen 
Gehölzstrukturen als Rückzugsraum v.a. für 
Avifauna und Kleinsäuger 
mittleres Ertragspotential 
mittlere bis geringe Grundwasserneubildung 
mittleres Wasserrückhaltevermögen, keine 
Oberflächengewässer 
Kalt- und Frischluftentstehungsgebiet 
sehr geringe Landschaftsbildqualität 
Photovoltaik-Anlage, angrenzende hohe 
Wohnblockbebauung 

− Bodenverlust durch Versiegelung 
mit Verlust aller Bodenfunktionen 
(Lebensraum, Regulation, Produk-
tion) 

− Verringerung von Grundwasserneu-
bildungsrate und Versickerungsleis-
tung sowie Erhöhung des Oberflä-
chenwasserabflusses durch Versie-
gelung 

− geringfügige Erhöhung von Tempe-
ratur und Verdunstungsrate durch 
Versiegelung, Barrierenbildung/ Ver-
stärkung der durch vorhandene lo-
ckere Bebauung bestehenden Barri-
erewirkung 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

Realisierung kann als vertretbar 
eingestuft werden, sofern eine 
ortsbildtypische landschaftliche 
Einbindung erfolgt, zu bevorzu-
gen ist eine offene (nicht verdich-
tete) und gut durchgrünte Bebau-
ung um den Verlust an Gehölzen 
zumindest teilweise auf der Flä-
che zu kompensieren 

N2 Wohngebiet 
Bergmühlen-
weg (1 Ein-
heit) Neudie-
tendorf 

Auskunft 
Gemeinde 
(Oktober 
2020) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
OW: 
 
L/K: 
LB: 
 

intensiv genutztes Grünland 
Biotopwertstufe 4 
mittleres Ertragspotential 
geringe Grundwasserneubildung 
mittleres Wasserrückhaltevermögen, angren-
zendes Oberflächengewässer 
Kaltluftentstehungsgebiet 
mittlere Landschaftsbildqualität, städtisch wir-
kender Siedlungsrand aus jüngeren 

− Bodenverlust durch Versiegelung 
mit Verlust aller Bodenfunktionen 
(Lebensraum, Regulation, Produk-
tion) 

− Verringerung von Grundwasserneu-
bildungsrate und Versickerungsleis-
tung sowie Erhöhung des Oberflä-
chenwasserabflusses durch Versie-
gelung 

Realisierung kann als vertretbar 
eingestuft werden, da es sich 
hierbei um nur 1 Wohneinheit 
(Einfamilienhaus) handelt und 
diese den bestehenden Ortsrand 
abrundet 
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Nr. Nutzungs-
art 

Planungs-
stand 

Bestand  Unmittelbare und potentielle Ein-
griffsfolgen 

landschaftsplanerische  
Empfehlung 

 
aB: 

Wohnbauflächen 
- 

− geringfügige Erhöhung von Tempe-
ratur und Verdunstungsrate durch 
Versiegelung, Barrierenbildung/ Ver-
stärkung der durch vorhandene lo-
ckere Bebauung bestehenden Barri-
erewirkung 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

N3 Wohngebiet 
Bergstraße 

Auskunft 
Gemeinde 
(Oktober 
2020) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
OW: 
L/K: 
LB: 
aB: 

Industriebrache 
Biotopwertstufe 1 
- 
keine Grundwasserneubildung 
kein Wasserrückhaltevermögen 
belastetes Siedlungsklima 
sehr geringe Landschaftsbildqualität 
- 

− keine erheblichen Eingriffsfolgen im 
Vgl. zum status quo zu erwarten 

Realisierung kann aufgrund der 
starken Vorbelastungen (Alt-
standort, ehemals Industriege-
lände des VEB Polstermöbel 
Neudietendorf) zugestimmt wer-
den (derzeit Industrie-brache/Ab-
risshalden), sofern eine ortsbild-
typische landschaftliche Einbin-
dung erfolgt (v.a. im Hinblick auf 
eine wirksame landschaftsver-
trägliche Ortsrandgestaltung auf 
Ostseite) 

N4 Ausbau 
Ortsdurch-
fahrt Neudie-
tendorf (Teil-
umgehung 
L1044) 

Auskunft 
Gemeinde 
(Oktober 
2020) 

RN: 
ALG: 
BO: 
 
GW: 
OW: 
L/K: 
LB: 
aB: 

Verkehrsflächen, Siedlungsflächen 
- 
überwiegend versiegelte Flächen ohne Er-
tragspotential 
keine Grundwasserneubildung 
kein Wasserrückhaltevermögen 
belastetes Siedlungsklima 
geringe Landschaftsbildqualität 
Versiegelungen, stark frequentierte L1044 mit 
entsprechenden Emissionen 

− Gefahr des Schadstoffeintrags in 
Boden und Grundwasser 

Realisierung kann aufgrund der 
starken Vorbelastungen zuge-
stimmt werden; keine erheblichen 
Beeinträchtigungen im Vgl. zum 
Status quo zu erwarten 

KORNHOCHHEIM 

K1 Wohngebiet 
Am Geyers-
berg (Be-
treutes Woh-
nen für Seni-
oren) Korn-
hochheim 

Auskunft 
Gemeinde 
(Oktober 
2020) 

RN: 
ALG: 
 
BO: 
GW: 
OW: 
 
L/K: 

intensiv genutztes Grünland 
östlich §15-Biotop (Streuobstwiese) angren-
zend 
mittleres Ertragspotential 
mittlere bis geringe Grundwasserneubildung 
mittleres Wasserrückhaltevermögen, angren-
zendes Oberflächengewässer 
Kaltluftentstehungsgebiet 

− Bodenverlust durch Versiegelung 
mit Verlust aller Bodenfunktionen 
(Lebensraum, Regulation, Produk-
tion) 

− Verringerung von Grundwasserneu-
bildungsrate und Versickerungsleis-

Realisierung kann als vertretbar 
eingestuft werden, wenn die öst-
lich angrenzende Streuobstwiese 
in ein Freiflächengestaltungskon-
zept des Betreuten Wohnens von 
Senioren eingebunden und somit 
zum überwiegenden Teil (dauer-
haft) erhalten wird 
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Nr. Nutzungs-
art 

Planungs-
stand 

Bestand  Unmittelbare und potentielle Ein-
griffsfolgen 

landschaftsplanerische  
Empfehlung 

LB: 
 
aB: 

Aufgrund der Gehölzstrukturen mittlere bis 
hohe Landschaftsbildqualität 
- 

tung sowie Erhöhung des Oberflä-
chenwasserabflusses durch Versie-
gelung 

− teilweiser Verlust eines wertvollen 
§15-Biotopes 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

 
 

MÜHLBERG 

M1 Wohngebiet 
Pferdekop-
pel (Erweite-
rung Wohn-
baufläche 
Wandersl-
ebener 
Straße) 
Mühlberg 

FNP  
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
OW: 
L/K: 
 
LB: 
 
 
 
aB: 

intensiv genutztes Grünland, kleinflächig Acker 
- 
mittleres Ertragspotential 
mittlere Grundwasserneubildung 
geringes Wasserrückhaltevermögen 
Kaltluftentstehungsgebiet, lokal Frischluftab-
fluss 
Ortsrandtypik z.T. durch Gewerbeflächen vor-
belastet, teilweise jedoch auch strukturreicher 
typischer ländlicher Ortsrand am Fuße der 
Mühlburg, mittlerer Landschaftsbildwert 
Autobahn mit Autohof in unmittelbarer Nähe 

− Bodenverlust durch Versiegelung 
mit Verlust aller Bodenfunktionen 
(Lebensraum, Regulation, Produk-
tion) 

− Verringerung von Grundwasserneu-
bildungsrate und Versickerungsleis-
tung sowie Erhöhung des Oberflä-
chenwasserabflusses durch Versie-
gelung 

− geringfügige Erhöhung von Tempe-
ratur und Verdunstungsrate durch 
Versiegelung, Barrierenbildung/ Ver-
stärkung der durch vorhandene lo-
ckere Bebauung bestehenden Barri-
erewirkung 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

Realisierung kann als vertretbar 
eingestuft werden, sofern eine 
ortsbildtypische landschaftliche 
Einbindung bzw. Neugestaltung 
des Ortsrandes erfolgt, zu bevor-
zugen ist eine offene (nicht ver-
dichtete) und gut durchgrünte Be-
bauung, um den ländlichen Cha-
rakter zu erhalten. 

M2 Gewerbe-
gebiet (Er-
weiterung) 
gegenüber 
Autohof Drei 
Gleichen 
Mühlberg 

FNP  
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
OW: 
 
L/K: 
 
LB: 
 
aB: 

Acker 
- 
mittleres Ertragspotential 
geringe bis mittlere Grundwasserneubildung 
geringes bis mittleres Wasserrückhaltevermö-
gen 
Kaltluftentstehungsgebiet; Kaltluftsee mit er-
höhter Nebel- und Glatteisbildung 
geringe Landschaftsbildqualität aber in Sicht-
beziehung zum Ortsrand 
Autobahn mit Autohof in unmittelbarer Nähe, 
Stallanlage angrenzend 

− Bodenverlust durch Versiegelung 
mit Verlust aller Bodenfunktionen 
(Lebensraum, Regulation, Produk-
tion) 

− Verringerung/ Verlust von Grund-
wasserneubildungsrate und Versi-
ckerungsleistung sowie Erhöhung 
des Oberflächenwasserabflusses 
durch großflächige Versiegelung 

− mäßige Erhöhung von Temperatur 
und Verdunstungsrate durch groß-
flächige Versiegelung 

Realisierung kann als vertretbar 
eingestuft werden, sofern eine 
ortsbildtypische landschaftliche 
Einbindung bzw. Neugestaltung 
des Ortsrandes erfolgt. 
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Nr. Nutzungs-
art 

Planungs-
stand 

Bestand  Unmittelbare und potentielle Ein-
griffsfolgen 

landschaftsplanerische  
Empfehlung 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

− visuelle Beeinträchtigung/ Überfor-
mung durch Bebauung/ Zersiede-
lung 

M3 Sonderge-
biet Lebens-
mittelmarkt 
Mühlberg 

FNP  
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
OW: 
 
L/K: 
 
LB: 
 
aB: 

intensiv genutztes Grünland 
- 
mittleres Ertragspotential 
mittlere Grundwasserneubildung 
geringes Wasserrückhaltevermögen; keine 
Oberflächengewässer vorhanden 
vorrangiges Kaltluftentstehungsgebiet, liegt am 
Rand eines Kaltluftsees 
geringe Landschaftsbildqualität, Ortsrandtypik 
durch Gewerbefläche vorbelastet 
Autobahn mit Autohof in unmittelbarer Nähe 

− Verringerung von Grundwasserneu-
bildungsrate und Versickerungsleis-
tung sowie Erhöhung des Oberflä-
chenwasserabflusses durch großflä-
chige Versiegelung 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

− mäßige Erhöhung von Temperatur 
und Verdunstungsrate durch groß-
flächige Versiegelung 

− visuelle Beeinträchtigung/ Überfor-
mung durch Bebauung 

Realisierung kann als vertretbar 
eingestuft werden, sofern eine 
ortsbildtypische landschaftliche 
Einbindung bzw. Neugestaltung 
des Ortsrandes erfolgt. 

SCHWABHAUSEN 

Sw1 Ortsumge-
hungsstraße 
Schwabhau-
sen (B247) 

Bundesver-
kehrswege-
plan 2030 

RN: 
ALG: 
BO: 
 
GW: 
 
OW: 
L/K: 
LB: 
aB: 

Acker, Grünland 
Biotopwertstufe 4 
hohes (Acker) bis mittleres (Grünland) Ertrags-
potential 
mittlere (A) bis geringe (GL) Grundwasserneu-
bildung 
mittleres Wasserrückhaltevermögen 
Kaltluftentstehungsgebiet 
geringe Landschaftsbildqualität 
- 

− Gefahr des Schadstoffeintrags in 
Boden und Grundwasser; 

− Verlust landbauwürdiger Böden,  
− Verlärmung der Offenbereiche 
 

Realisierung aus Gründen der 
Verbesserung der Wohnqualität 
in Schwabhausen zu empfehlen; 
Gestaltungsmaßnahmen sind zur 
landschaftlichen Einbindung not-
wendig 

SEEBERGEN 

S1 Wohngebiet 
1 Wechma-
rer Straße 
Seebergen, 
neben NSG 
„Seeberg“ 
Osthang 

FNP 
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
 
ALG: 
 
BO: 
GW: 
OW: 
L/K: 
 

südl. Teil intensiv genutztes Grünland 
nördl. Teil Streuobstwiese 
§15-Biotop Streuobstwiese, mesophiles Grün-
land 
geringes Ertragspotential 
geringe Grundwasserneubildung 
geringes Wasserrückhaltevermögen 
potentielle lokale Frischluftabflussbahn, Frisch-
luftentstehungsgebiet 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes und wichtiger Berei-
che für das Landschaftsbild 

− Beeinträchtigung ökologisch sensib-
ler Bereiche durch Baumaßnahmen 
und Folgenutzung 

− Im Nordteil Verlust eines §15-Bioto-
pes 

aufgrund der räumlichen Lage 
zum NSG „Seeberg“ mit integrier-
tem ehemaligen NSG „Steppen-
heide am Großen Seeberg“, so-
wie landschaftsbildbeeinträchti-
gender Bebauung der Hanglage 
sowie Verlust eines gesetzlich 
geschützten Biotopes nicht zu 
empfehlen 
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Nr. Nutzungs-
art 

Planungs-
stand 

Bestand  Unmittelbare und potentielle Ein-
griffsfolgen 

landschaftsplanerische  
Empfehlung 

LB: 
 
aB: 

hohe Landschaftsbildqualität, intakter dörfli-
cher Ortsrand 
- 

S2 Wohngebiet 
Pferdingsle-
ber Weg 
Seebergen 

FNP  
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
OW: 
L/K: 
 
LB: 
aB: 

intensiv genutztes Grünland 
Biotopwertstufe 4 
mittleres Ertragspotential 
geringe Grundwasserneubildung 
mittleres Wasserrückhaltevermögen 
potentielle regionale Kalt- und Frischluftab-
flussbahn, Kaltluftentstehungsgebiet 
südlich intakter dörflicher Ortsrand angrenzend 
Bahnstrecke nördlich angrenzend, Kläranlage 
östlich angrenzend (Lärm-, Schadstoff- Ge-
ruchsimmissionen) 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

− Zerstörung von Sichtbeziehungen 
zum südlich gelegenen intakten 
Ortsrand 

Realisierung als Ortsabrundung 
bei entsprechender Ortsrandge-
staltung möglich 

S3 Ortsumge-
hungsstraße 
Seebergen 

Landesstra-
ßenbedarfs-
plan 2030 
(Entwurf) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
OW: 
L/K: 
LB: 
aB: 

Acker 
Biotopwertstufe 4 
hohes Ertragspotential 
mittlere Grundwasserneubildung 
mittleres Wasserrückhaltevermögen 
Kaltluftentstehungsgebiet 
mittlere Landschaftsbildqualität 
- 

− Gefahr des Schadstoffeintrags in 
Boden und Grundwasser, 

− Verlust landwirtschaftlicher Böden, 
− Möglichkeit einer Barrierenbildung in 

der Kalt- und Frischluftabflussbahn 
− Verlärmung der Offenbereiche 
 

Realisierung aus Gründen der 
Verbesserung der Wohnqualität 
in Seebergen zu empfehlen; Ge-
staltungsmaßnahmen sind zur 
landschaftlichen Einbindung not-
wendig 

S4 Ländlicher 
Weg/Rad-
weg zwi-
schen 
Wechmar 
und Seeber-
gen 

Auskunft 
Gemeinde 
(Dezember 
2017) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
OW: 
L/K: 
LB: 
 
 
aB: 

Acker, Gewerbe 
Biotopwertstufe 4 
mittleres Ertragspotential 
mittlere Grundwasserneubildung 
mittleres Wasserrückhaltevermögen 
Kaltluftentstehungsgebiet 
mittlere (Kleiner Seeberg) bis geringe (Gewer-
bestandort TEGUT-Logistikzentrum) Land-
schaftsbildqualität 
stark frequentierte Ortsverbindungsstraße 
L1026 mit entsprechenden Emissionen, Ge-
werbestandort mit erhöhtem Schwerlastver-
kehr 
 
 
 
 

− Bodenverlust durch Versiegelung 
mit Verlust aller Bodenfunktionen 
(Lebensraum, Regulation, Produk-
tion) 

− Verringerung von Grundwasserneu-
bildungsrate und Versickerungsleis-
tung sowie Erhöhung des Oberflä-
chenwasserabflusses durch Versie-
gelung 

 

Realisierung zur Verbesserung 
und Ausbaus des Radwegenet-
zes generell zu befürworten 
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Nr. Nutzungs-
art 

Planungs-
stand 

Bestand  Unmittelbare und potentielle Ein-
griffsfolgen 

landschaftsplanerische  
Empfehlung 

WANDERSLEBEN 

W1 Wohngebiet 
Unter dem 
Dorfe 

FNP  
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
ALG: 
BO: 
GW: 
 
OW: 
L/K: 
LB: 
aB: 

intensiv genutztes Grünland 
Biotopwertstufe 4 
mittleres Ertragspotential, 
geringe bis mittlere Grundwasserneubildung, 
mittleres bis hohes Wasserrückhaltevermögen, 
Fließgewässer angrenzend 
vorrangiges Kaltluftentstehungsgebiet 
am Dorfrand, überwiegend intakter Ortsrand 
stark frequentierte L2147 

− Bodenverlust durch Versiegelung 
mit Verlust aller Bodenfunktionen 
(Lebensraum, Regulation, Produk-
tion) auf Teilfläche 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

− visuelle Beeinträchtigung/ Überfor-
mung eines historisch gewachsenen 
und typischen Ortsrandes durch Be-
bauung 

Realisierung Bebauung kann als 
vertretbar eingestuft werden, so-
fern eine ortsbildtypische land-
schaftliche Einbindung bzw. Neu-
gestaltung des Ortsrandes und 
eine weitere Begrenzung der 
Siedlungsentwicklung Richtung 
Apfelstädt erfolgen 
hoher Grundwasserstand wird 
Komplikationen bei der Erschlie-
ßung mit sich bringen; 
Auenschutz, Gefahr der Entste-
hung bandartiger Siedlungsstruk-
turen) 

W2 Wohngebiet 
(Erweite-
rung) Wand-
wiese 

FNP  
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
ALG: 
 
 
BO: 
GW: 
OW: 
 
L/K: 
LB: 
 
 
aB: 

Acker 
Potenzielles Vorkommensgebiet des Feld-
hamsters, aktuelle Vorkommen weiter westlich 
bekannt 
mittleres Ertragspotential, 
hohe Grundwasserneubildung, 
hohes Wasserrückhaltevermögen, Fließge-
wässer angrenzend 
vorrangiges Kaltluftentstehungsgebiet 
am Dorfrand, Ackernutzung mit angrenzendem 
intakten, jedoch wenig strukturreichen Orts-
rand, geringer Landschaftsbildwert 
- 

− Bodenverlust durch Versiegelung 
mit Verlust aller Bodenfunktionen 
(Lebensraum, Regulation, Produk-
tion) auf Teilfläche 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

− Lebensraumeinschränkung/ Lebens-
raumverlust und Zerschneidung 
durch Versiegelung, ggf. Gefähr-
dung von Feldhamsterlebensraum 

− visuelle Beeinträchtigung/ Überfor-
mung durch Bebauung 

Realisierung kann als vertretbar 
eingestuft werden, sofern eine 
ortsbildtypische landschaftliche 
Einbindung bzw. Neugestaltung 
des Ortsrandes erfolgt sowie eine 
Beeinträchtigung des Feldhams-
ters ausgeschlossen ist; Beein-
trächtigung der Wohnqualität ist 
zu erwarten, sofern in Planung 
befindliche westliche Ortsumfah-
rung realisiert werden sollte 

W3 Gewerbe-
gebiet (Er-
weiterung) 
östlich be-
stehendem 
Gewerbe-
gebiet „Das 
Steinfeld“ 

FNP  
(Vorentwurf 
Mai 2018) 

RN: 
 
ALG: 
 
 
BO: 
GW: 
OW: 
L/K: 
 
 

Acker, intensiv genutztes Grünland (Hühner-
freigelände) 
Potenzielles Vorkommensgebiet des Feld-
hamsters, aktuelle Vorkommen weiter westlich 
bekannt 
mittleres Ertragspotential, 
mittlere Grundwasserneubildung 
mittleres Wasserrückhaltevermögen 
potentielle lokale Frischluftabflussbahn, Kaltluf-
tentstehungsgebiet 

− großflächig Bodenverlust durch Ver-
siegelung mit Verlust aller Boden-
funktionen (Lebensraum, Regula-
tion, Produktion) 

− großflächig Verringerung von Grund-
wasserneubildungsrate und Versi-
ckerungsleistung sowie Erhöhung 
des Oberflächenwasserabflusses 
durch Versiegelung 

Realisierung ist aus landschafts-
planerischer Sicht als kritisch ein-
zustufen 
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Nr. Nutzungs-
art 

Planungs-
stand 

Bestand  Unmittelbare und potentielle Ein-
griffsfolgen 

landschaftsplanerische  
Empfehlung 

LB: 
 
 
aB: 

sehr geringer Landschaftsbildwert, jedoch in 
Blickbeziehung von Ortslage Wandersleben zu 
den Burganlagen der Drei Gleichen 
vorhandenes Gewerbegebiet im Westen, im 
Osten angrenzende Glasrecycling-Anlage 

− großflächig Lebensraumeinschrän-
kung/ Lebensraumverlust und Zer-
schneidung durch Versiegelung, ggf. 
Gefährdung des Feldhamsters 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

− großflächig Verringerung der land-
wirtschaftlichen Nutzfläche 

− großflächige visuelle Beeinträchti-
gung/ starke Überformung durch Be-
bauung 

W4 Ortsumge-
hungsstraße 
Wandersle-
ben 

Verkehrs-
netzkarte 
aus Ver-
kehrsnetz-
konzeption 
„Thüringer 
Burgenland 
– Drei Glei-
chen“ 2007 

RN: 
ALG: 
 
 
BO: 
GW: 
OW: 
L/K: 
 
 
LB: 
aB: 

Acker 
wertvolles Fließgewässerbiotop mit Auenberei-
chen im NSG „Apfelstädtaue zwischen Wech-
mar und Wandersleben“ 
mittleres Ertragspotential 
mittlere bis geringes Grundwasserneubildung 
mittleres bis hohes Wasserrückhaltevermögen, 
Fließgewässer querend 
regionale Luftleitbahn, Kaltluftentstehungsge-
biet 
geringe bis hohe Landschaftsbildqualität 
Gewerbestandorte am Südrand von Wanders-
leben, stark frequentierte L2163 mit entspre-
chenden Emissionen 

− Gefahr des Schadstoffeintrags in 
Boden und Grundwasser, 

− Verlust landwirtschaftlicher Böden, 
− Möglichkeit einer Barrierenbildung in 

der regionalen Kalt- und Frischluft-
abflussbahn der Apfelstädtaue 

− Verlärmung der Offenbereiche 
 

Realisierung aus Gründen der 
Verbesserung der Wohnqualität 
in Wandersleben zu empfehlen; 
Gestaltungsmaßnahmen sind zur 
landschaftlichen Einbindung not-
wendig; Planung und Umsetzung 
von Maßnahmen zur Vermeidung 
und Minimierung von Beeinträch-
tigungen des NSG „Apfelstädtaue 
zwischen Wechmar und Wan-
dersleben“ 

WECHMAR 

We1 Wohnbauflä-
che Schwab-
häuser 
Straße (1 
Einheit) 

Auskunft 
Gemeinde 
(Dezember 
2017) 

RN: 
ALG: 
 
BO: 
GW: 
 
OW: 
 
 
L/K: 
 
LB: 
 

Wald 
kulturbestimmter Pappelwald (Hybrid-Pappeln) 
nahe dem Lauf der Apfelstädt 
mittleres Ertragspotential 
mittlere Grundwasserneubildung, geringer 
Grundwasserschutz 
Hauptvorfluter Apfelstädt in ca. 50 m Entfer-
nung 
hohes Wasserrückhaltevermögen 
potentielle regionale Kalt- und Frischluftab-
flussbahn, Frischluftentstehungsgebiet 
intakter dörflicher Ortsrand nordwestlich an-
grenzend 

− Verlust von Waldfläche 
− verringerte Grundwasserneubildung 
− Verlust eines klimatischen Aus-

gleichsraumes (Frischluftproduktion) 

Realisierung wegen angrenzen-
der sensibler Bereiche (Apfel-
städtaue mit §15-Biotopen) und 
Verlust von Waldfläche nicht zu 
empfehlen 
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Nr. Nutzungs-
art 

Planungs-
stand 

Bestand  Unmittelbare und potentielle Ein-
griffsfolgen 

landschaftsplanerische  
Empfehlung 

aB: Autobahn BAB A4 in unmittelbarer Nähe 
(Lärm- und Schadstoffimmissionen) 

We2 Wohnbauflä-
che und 
Busbahnhof 
auf ehemali-
ger Indust-
riebrache 
(„Rockinger-
Gelände“) 
an der Bur-
genland-Al-
lee 

Auskunft 
Gemeinde 
(Dezember 
2017) 

RN: 
 
 
ALG: 
 
BO: 
GW: 
OW: 
L/K: 
LB: 
 
 
 
aB: 

Industriebrache, ehemals landwirtschaftlich ge-
nutzte Gebäude, intensiv genutztes Grünland 
SOW aus alten Kirschbäumen (§30-Biotop), 
Baumgruppen 
mittleres Ertragspotential, 
mittlere Grundwasserneubildung, 
hohes Wasserrückhaltevermögen 
vorrangiges Kaltluftentstehungsgebiet 
alter Industriekomplex mit Heizhaus und ho-
hem Schornstein, sonstige Altgebäude der 
Landwirtschaft an nördlichem Ortsrand, sehr 
geringer Landschaftsbildwert 
Altstandort Maschinen- und Fahrzeugbau / 
VEB Fahrzeugwerk 

− Bodenverlust durch Versiegelung 
mit Verlust aller Bodenfunktionen 
(Lebensraum, Regulation, Produk-
tion) auf Teilfläche 

− Verlust einer Streuobstwiese als ge-
setzlich geschütztes Biotop durch 
Überbauung 

− Verlust eines klimatischen Aus-
gleichsraumes 

− visuelle Beeinträchtigung/ Überfor-
mung durch Bebauung 

Realisierung kann als vertretbar 
eingestuft werden, sofern eine 
ortsbildtypische landschaftliche 
Einbindung bzw. Neugestaltung 
des nördlichen und östlichen 
Ortsrandes erfolgt und der Streu-
obstwiesenbestand sowie die 
Baumgruppen erhalten bleiben 

We3 Ländlicher 
Weg zwi-
schen 
Wechmar 
und Seeber-
gen (in Kom-
bination als 
Radweg) 

Auskunft 
Gemeinde 
(Dezember 
2017) 

RN: 
ALG: 
BO: 
 
GW: 
 
OW: 
L/K: 
LB: 
 
aB: 

Acker, extensiv genutztes Grünland 
GLB „Das Pferdegehege“ wird tangiert 
hohes (Acker) bis mittleres (Grünland) Ertrags-
potential 
mittlere (A) bis geringe (GL) Grundwasserneu-
bildung 
mittleres Wasserrückhaltevermögen 
Kaltluftentstehungsgebiet 
mittlere bis hohe Landschaftsbildqualität (Ap-
felstädtaue, Kleiner Seeberg) 
stark frequentierte Ortsverbindungsstraße 
L1026 mit entsprechenden Emissionen 

− Bodenverlust durch Versiegelung 
mit Verlust aller Bodenfunktionen 
(Lebensraum, Regulation, Produk-
tion) 

− Verringerung von Grundwasserneu-
bildungsrate und Versickerungsleis-
tung sowie Erhöhung des Oberflä-
chenwasserabflusses durch Versie-
gelung 

 

Realisierung zur Verbesserung 
und Ausbaus des Radwegenet-
zes generell zu befürworten; flä-
chige Inanspruchnahme des GLB 
„Das Pferdegehege“ muss jedoch 
grundsätzlich vermieden werden 
 

We4 Außerbe-
triebnahme 
mit Teilrück-
bau Spei-
cher Wech-
mar der Thü-
ringer Fern-
wasserver-
sorgung 

Auskunft 
UNB LK Go-
tha (Nieder-
schrift Sit-
zung des 
Natur-
schutzbeira-
tes vom 
03.09.2020) 

RN: 
ALG: 
 
BO: 
GW: 
OW: 
L/K: 
LB: 
 
 
 

Brauchwasserreservoir, Angelsport 
avifaunistisch bedeutsames Standgewässer, 
NSG „Röhnberg“ angrenzend 
- 
geringe Grundwasserneubildung 
hohes Wasserrückhaltevermögen 
Kaltluftentstehungsgebiet 
hohe Landschaftsbildqualität (NSG „Röhn-
berg“, großes Standgewässer mit Verlan-
dungszonen) 

− Verlust eines großen Standgewäs-
sers im ohnehin bereits natürlicher-
weise standgewässerarmen Thürin-
ger Becken 

− Verlust einer an aquatische Lebens-
räume gebundenen vielfältigen 
Fauna, insbesondere Amphibien, 
Wasservögel, Libellen und eines be-
deutsamen Rastgebietes für Durch-
zügler 

Die geplante Außerbetriebnahme 
mit Teilrückbau der Stauanlage 
Wechmar aus rein wirtschaftli-
chen Gründen wird aus land-
schaftsplanerischer und natur-
schutzfachlicher Sicht abgelehnt! 
Sollte es dennoch zu einer Stillle-
gung kommen, so sind statt wie 
angedacht nur die Aufnahme und 
Umsiedlung der im Gewässer 
vorhandenen Flora und Fauna in 
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Nr. Nutzungs-
art 

Planungs-
stand 

Bestand  Unmittelbare und potentielle Ein-
griffsfolgen 

landschaftsplanerische  
Empfehlung 

aB: Verlärmung durch nördlich angrenzenden 
Schießstand, Staudamm als technisches Bau-
werk 

− reduzierte Wasserführung im 
Schmallgraben und Überleitung in 
die Apfelstädt mit negativem Ein-
fluss auf die Niedrigwasserführung 

umliegende Gewässer zu reali-
sieren und einen naturnahen Ge-
wässerabschnitt herzustellen, 
mehrere Restgewässer mit Am-
phibienlaichfunktion zu erhalten. 

SCHWABHAUSEN / WECHMAR / SEEBERGEN / WANDERSLEBEN / APFELSTÄDT / NEUDIETENDORF / INGERSLEBEN 

ohne 
kartogra-
phische 
Darstel-
lung 

Reduzierung 
der Abfluss-
mengen in 
der Apfel-
städt durch 
Wasserent-
nahmen für 
Westring-
kaskade inkl. 
diverse 
BUGA-Pro-
jekte (Nut-
zung Was-
serenergie, 
Bewässe-
rung und 
Speisung ei-
nes Teiches 
im Stadtge-
biet Erfurt) 

Auskunft 
UNB LK Go-
tha (2019) 
und INL 
(2019) 

RN: 
 
ALG: 
 
 
 
 
 
 
 
BO: 
GW: 
OW: 
 
L/K: 
 
LB: 
aB: 

Forstwirtschaft, Kiesabbau, Angelsport, Touris-
mus, angrenzende landwirtschaftliche Nutzung 
Fließgewässer mit z.T. noch weitestgehend 
natürlichen Abschnitten, die durch einen von 
einer starken Eigendynamik geprägten gewäs-
sermorphologischen Strukturreichtum geprägt 
sind und hohem Artenreichtum, u.a. West-
groppe als Art des Anhangs II der FFH-Richtli-
nie; FFH-LRT und besonders geschützte Bio-
tope; FFH-Gebiet und tw. NSG 
hohes bis sehr hohes Ertragspotential 
mittlere bis geringe Grundwasserneubildung 
hohes bis sehr hohes Wasserrückhaltevermö-
gen 
Frischluft- und Kaltluftentstehungsgebiet, regi-
onale Luftleitbahn 
mittlere bis hohe Landschaftsbildqualität 
Auskiesungsflächen, Wasserentnahmen im 
Oberlauf (u.a. für Trinkwasser und Flößgra-
ben), 3 Talsperren, Gewässerregulierungen 
(künstliche Dämme, Querbauwerke), natürli-
che Versinkungsstrecken 

− abschnittsweise sommerlichen Aus-
trocknens des Flussbettes über den 
vorherigen Umfang hinaus; 

− Verlust von Arten die an das limni-
sche Ökosystem Apfelstädt als Le-
bensraum gebunden sind 

− negative Auswirkungen durch feh-
lendes Oberflächenwasser und 
mögliche Grundwasserabsenkungen 
auch auf den sich aktuell entwickeln-
den Auwald der Apfelstädt (Trocken-
schäden) 

− Verschlechterung des Gebietszu-
standes und von Schutzgütern der 
beiden FFH-Gebiete und des NSG 
„Apfelstädtaue zwischen Wechmar 
und Wandersleben“ 

 

Aufgrund der bestehenden Vor-
belastungen und der hohen 
Schutzbedürftigkeit und Schutz-
würdigkeit muss die Realisierung 
aufgrund der zu erwartenden 
ökologischen Folgen aus natur-
schutzfachlicher Sicht entschie-
den abgelehnt werden!  
Sollte an der Planung festgehal-
ten werden, so ist eine ausrei-
chende Mindestwasserführung 
zwingend sicherzustellen! 
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5.3 Aktuell bestehende Konflikte zwischen Schutz und 
Nutzung von Natur und Landschaft 

Nachfolgend werden Konflikte zwischen aktuellen Flächennutzungen und dem Schutz besonders 
sensibler Ökosysteme und Lebensräume dargestellt. Sie stellen im Wesentlichen eine Zusam-
menfassung der bereits unter den einzelnen Schutzgütern im Kap. 3 detaillierter beschriebenen 
Beeinträchtigungen dar. Dabei werden, die Ergebnisse der Bestandsaufnahme und -bewertung 
zugrunde legend, erste Möglichkeiten zur Konfliktminderung aufgezeigt. Die nachfolgende Über-
sicht soll allerdings nicht darüber hinwegtäuschen, dass im Planungsraum auch Flächennutzun-
gen mit erheblichen Beeinträchtigungen sensibler Bereiche bestehen, für die eine Konfliktminde-
rung nicht mehr möglich ist.  

Hierbei handelt es sich z.B. um alle Bebauungen in den Auen und alle Bebauungen in Frisch- 
und Kaltluftabflussbahnen. 

Im Unterschied zu Maßnahmen zur Vermeidung und Minderung von Konflikten bei Nutzungspla-
nungen ist eine Reduzierung von Interessensauseinandersetzungen, die durch bestehende Nut-
zungen hervorgerufen wurden, immer sehr schwierig und in der Regel nur langfristig realisierbar. 
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Tab. 5.2: Aktuell bestehende Konflikte zwischen Schutz und Nutzung von Natur und Landschaft im Planungsraum 

Ökologisch sensibler 
Bereich 

konfliktträchtige 
Nutzungsart 

Beeinträchtigung landschaftsplanerische Empfehlung 

Speicher Wechmar ungeordnete Erholungs-
nutzung 

− Vermüllung und Nährstoffeintrag 
− Verlärmung 
− Störung von Brutvögeln und Nahrungsgäs-

ten (insbesondere Wasservögel), u.a. 
durch Motocrossfahrer, Badende, Camper, 
Wasserfahrzeuge und freilaufende Hunde 

− Zerstörung von wertvollen Pflanzengesell-
schaften 

− Unterbindung der Erholungsnutzung in der derzeitigen Form 
− Erstellung und Umsetzung eines Konzeptes für eine naturverträgli-

chen Erholungsnutzung mit Ausklammerung sensibler Lebens-
räume v.a. im Bereich der Stauwurzel 

Röhnberg mit Burg Glei-
chen 

ungeordnete Erholungs-
nutzung 

− Motocross mit Störung sensibler Arten 
(Uhu!) und des Naturerlebnisses (Erho-
lungswert) 

− Vermüllung und Nährstoffeintrag 
− Verlärmung 
− Lagern und Rasten besonders am Stau-

see Wechmar 
− Zerstörung von wertvollen Pflanzengesell-

schaften 

− Erstellung und Umsetzung eines vollflächigen Pflege- und Entwick-
lungsplanes mit integriertem Besucherleit-, -lenk und -informations-
system 

− pflegliche Unterhaltung von Park- und Rastplätzen im Umfeld des 
NSG, z.B. im und am Freudenthal 

− Unterhaltung des Wegenetzes (keine Versieglung) 
− zwingend Unterbindung des illegalen Motocross 

forstwirtschaftliche Nut-
zung 

− Intensivierung am Nordhang des Röhnber-
ges (Feinerschließung, starke Entnahme 
von Alteichen) 

− großflächiger Insektizideinsatz zur Be-
kämpfung des Schwammspinners (trotz 
NSG-Status!) 

− nach wie vor fehlende Ausweisung/Kenn-
zeichnung von Habitatbäumen 

− Verzicht auf chemische Schädlingsbekämpfung im NSG 
− Ausweisung von Habitatbäumen 
− Belassung von Totholz  
− Anstreben eines hohen Bestandesalters 
− Belassen von Alteichen  

nächtliche Beleuchtung 
der Burg Gleichen 

− Individuenverluste von Insekten (u.a. des 
gefährdeten Hirschkäfers) durch Anzie-
hung und folglich Desorientierung 

− Fortsetzung des Aussetzens der nächtlichen Beleuchtung der Burg 
Gleichen zur Hauptaktivitätszeit des Hirschkäfers 

Seeberg Rhätsandsteinabbau − Verlust von Böden und geologischen 
Schichtenfolgen 

− Verlust von Lebensräumen in und an sen-
siblen Lebensraumkomplexen 

− Verlärmung und Beeinträchtigung des 
Landschaftsbildes  

− Zerschneidung von Lebensräumen 

− weiterer Abbau ohne flächige Ausdehnung bzw. Abbau einstellen 
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Ökologisch sensibler 
Bereich 

konfliktträchtige 
Nutzungsart 

Beeinträchtigung landschaftsplanerische Empfehlung 

− Beeinträchtigung angrenzender Biotope 
durch Staub 

− Überfahren von Amphibien durch Baufahr-
zeuge 

forstwirtschaftliche Nut-
zung 

− standortfremder Nadelholzbestand − Umwandlung in heterogene Laubmischwälder unter Erhalt (potenzi-
eller) von eingestreuten Nadelholzaltbeständen 

sonstige − Austrocknen von Laichgewässern durch 
militärische Nutzungsauflassung und Kli-
mawandel 

− Erhalt aller vorhandener Kleingewässer 
− Schaffung neuer Kleingewässer an geeigneten Stellen 

 

Apfelstädt Wehre oberhalb Wech-
mar, bei Apfelstädt und 
bei Ingersleben 

− Migrationshindernis, insbesondere für Fi-
sche 

− Beseitigung der undurchlässigen Querbauwerke oder Ausstattung 
mit funktionierenden Fischtreppen 

− Umbau der Fischtreppe am Apfelstädter Wehr (Herstellung der 
Funktionsfähigkeit) 

Westringkaskade  siehe Kap. 5.2 siehe Kap. 5.2 

Apfelstädtniederung zwi-
schen Schwabhausen und 
Wechmar 

Kiesabbau − Grundwasserabsenkung 
− Schadstoffeintrag ins Grundwasser 
− Zerschneidung von Lebensräumen 
− Beeinträchtigung eines besonders sensib-

len Auenökosystems 
− Zerstörung landwirtschaftlicher Nutzfläche 
− Einfluss auf Wasserführung der Apfelstädt 

besonders in Niedrigwasserzeiten 
− Beeinträchtigungen des Landschaftsbildes 
− Konflikt zwischen Abbau und geplanter 

Ausweisung eines Schutzgebietes für die 
Apfelstädtaue 

− Verfüllung von Kiesgrubengewässern als 
wertvolle Lebensräume geschützter und 
gefährdeter Tierarten 

− keine großflächige und zeitgleiche Ausdehnung der Abbaufelder  
− nach Abschluss des Abbaus nicht als Erholungsfläche nutzen, da in 

unmittelbarer Nähe sensibles Gebiet für den Arten- und Bio-
topschutz (Apfelstädt) 

− als Erholungsfläche sind auen- bzw. flussferne Abbaugebiete zu fa-
vorisieren  

Apfelstädtniederung zwi-
schen Wechmar und Gün-
thersleben 

Gewerbegebiet − Verlust von Retentionsflächen 
− Verlust von Flächen mit hoher GWN 
− Störung des Ortsbildes 

− Eingrünung aus Gründen des Immissionsschutzes und des Land-
schaftsbildes 

− Bevorzugung von Teilversiegelungen vor Vollversiegelungen wo im-
mer möglich  

− Etablierung und Nutzung von Möglichkeiten zur Regenwasserversi-
ckerung 
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Ökologisch sensibler 
Bereich 

konfliktträchtige 
Nutzungsart 

Beeinträchtigung landschaftsplanerische Empfehlung 

Apfelstädtniederung am 
Ortseingang von Apfel-
städt und FIEGE- Logistik-
zentrum in der Weidbach-
aue 

Gewerbegebiet − Verlust von Retentionsflächen 
− Verlust von Flächen mit mittlerer GWN 
− Störung des Ortsbildes 

− kein weiterer Ausbau der Gewerbeflächen 
− Eingrünung der Randbereiche 
− zwingende Erhaltung des historischen Ortsrandes von Apfelstädt 

Apfelstädtniederung zwi-
schen Neudietendorf und 
Ingersleben 

Kleingartenanlage − Verlust von Retentions-/Überschwem-
mungsflächen 

− Vermüllung und Nährstoffeintrag 

− langfristig Nutzungsänderung in Grünland und Auengehölzen zur 
Wiederherstellung eines natürlichen Retentionsraumes anstreben 
(aufgegebene Gärten nicht wieder verpachten) 

− sukzessive Renaturierung mit Endstadium Nutzungsaufgabe 

alle Fließ- und Stillgewäs-
ser im Planungsraum 

intensive angelsportliche 
Nutzung 

− Beschädigung der Ufervegetation, u.a. als 
Lebensraum geschützter und gefährdeter 
Vogelarten 

− Besatz mit Fremdfischen (Veränderung 
des Lebensraums u.a. durch starke Was-
sertrübung, Konkurrenz zu einheimischen 
Fischarten, Prädation von Amphibien und 
ihrer Entwicklungsformen) 

− Einrichtung von Angelstellen 
− Verzicht auf Besatz mit Fremdfischen 
− Kein Besatz in kleinen Stillgewässern, z.B. Steinbruchgewässern, 

kleinen Teichen  

ungeklärte Einleitungen in 
Fließgewässer 

− Vermüllung und Nährstoffeintrag (Eutro-
phierung) 

− Schadstoffeintrag in Oberflächen- und 
Grundwasser 

− Verringerung des Selbstreinigungsvermö-
gens der Gewässer 

− Beeinträchtigung der Lebensraumqualität 

− Einleitungen unterbinden 
 

 Querbauwerke in Fließge-
wässern 

− undurchlässige Querbauwerke in allen 
Fließgewässern (z.B. Roth, Rettbach)  

− Wiederherstellen der Durchgängigkeit durch Rückbau oder Anlage 
von funktionierenden Fischaufstiegen  

Gräben zwischen ehema-
ligen Torfstichen o Mühl-
berg (Hauptgraben, Gra-
fenquelle, Weidbach) 

Uferbepflanzung oder Ent-
krautung im Rahmen der 
Umsetzung von Maßnah-
men gemäß Gewässer-
entwicklungsplan 

− bekannte Vorkommen der Helm-Azurjung-
fer, die zwingend auf Besonnung und 
dichte Unterwasservegetation angewiesen 
ist 

− Berücksichtigung von Aspekten des Artenschutzes in diesem Be-
reich 

− Verzicht von Uferbepflanzung und Entkrautungsmaßnahmen 

Ortsrandlagen von Klein-
rettbach, Cobstädt, 
Gamstädt, Tüttleben, In-
gersleben, Wandersleben, 
Mühlberg 

Stallanlagen − Störung des Ortsbildes 
− Geruchs- und Lärmemissionen durch noch 

genutzte Anlagen 

− Eingrünung zum Zwecke des Immissionsschutzes und der Ortsbild-
verschönerung 

− bei Nutzungsaufgabe Umnutzung anstreben 
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Ökologisch sensibler 
Bereich 

konfliktträchtige 
Nutzungsart 

Beeinträchtigung landschaftsplanerische Empfehlung 

Drei Gleichen-Gebiet und 
Ortslagen mit stark befah-
renen Straßen im gesam-
ten Planungsraum 

BAB4, B7, B247 − Verlärmung 
− Zerschneidung von Lebensräumen 
− Schadstoffeintrag ins Grundwasser 

− Lärmschutz im Bereich der Ortschaften (z.B. Tempo 30!) 
− nicht zu großzügig eingrünen, da so Gefahr des Unfalltodes von 

Tieren enorm steigt (im Rahmen der Biotopverbundplanung nur An-
schluss an das umliegende Biotopnetz im Bereich von Unter- und 
Überführungen) 

− Eingrünung der Ortsränder aus Gründen des Immissions- und 
Lärmschutzes  

nördlicher Grenzbereich 
des LSG „Drei Gleichen“ 

Aufzucht- und Legeberei-
che der Thüringer Frisch-
eier GmbH 

− Störung des Landschaftsbildes 
− Geruchsemissionen 

− Erhalt und Erweiterung der Eingrünung mit autochthonen Gehölzen 
aus Gründen des Immissionsschutzes und des Landschaftsbildes 

Glasrecycling-Anlage 
Wandersleben 

− Störung des Landschaftsbildes 
− Geruchs- und Lärmemissionen 
− Vertriftung von Müll in die nähere und wei-

tere Umgebung durch Wind 

− Windfang zur Zurückhaltung von Verpackungsmaterial, Etiketten 
u.a. 

− Erhalt und Erweiterung der Eingrünung mit autochthonen Gehölzen 
aus Gründen des Immissionsschutzes und des Landschaftsbildes 

Kornhochheimer  
Ackerhügelland 

Gewerbegebiet Kornhoch-
heim 

− Störung des Landschaftsbildes 
− Verlust hochproduktiver Böden  

− Eingrünung der Bereiche aus Gründen des Immissionsschutzes und 
des Landschaftsbildes 

Gothaer Ackerebene Gewerbegebiet Schwab-
hausen 

− Störung des Landschaftsbildes 
− Verlust hochproduktiver Böden  

− Eingrünung der Bereiche aus Gründen des Immissionsschutzes und 
des Landschaftsbildes 

Ortschaften Gebäudesanierungen, Ab-
riss alter Gebäude 

− Verlust von Fortpflanzungs- und Ruhestät-
ten, insbesondere von Fledermäusen, 
aber auch Brutvögeln 

− umfassende Art- und Quartiererfassungen 
− Erhalt der Quartiere und Nistmöglichkeiten bzw. Schaffung neuer 

Quartier- und Nistmöglichkeiten am gleichen Gebäude 

dorfuntypische Grund-
stücksgestaltung („Ver-
städterung“) 

− Verlust von Lebensräumen 
− Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

− Verbot artenarmer Stein- und Schottergärten 

gesamte Agrarlandschaft 
im Planungsraum 

intensive ackerbauliche 
Nutzung 

− fehlende Lebensräume bzw. Zerschnei-
dung vorhandener Lebensräume 

− Verarmung der Artenvielfalt u.a. durch 
große Ackerschläge, intensiven Pestizid- 
und Düngemitteleinsatz, monotone Frucht-
folgen, vermehrten Anbau von Energie-
pflanzen (Mais, Raps), sofortigen Stop-
pelumbruch 

− Förderung der Erosionsgefahr durch Was-
ser und Wind 

− Gefahr des Schadstoff- und Düngereintra-
ges in Grund- und Oberflächenwasser, 
dadurch auch Beeinträchtigung von Ge-
wässerlebensräumen 

− flächendeckende Realisierung einer ordnungsgemäßen Landwirt-
schaft 

− Uferrandstreifen ohne Pflanzenschutz- und Düngemitteleinsatz 
− Realisierung von Erosionsschutzmaßnahmen in gefährdeten Berei-

chen 
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Ökologisch sensibler 
Bereich 

konfliktträchtige 
Nutzungsart 

Beeinträchtigung landschaftsplanerische Empfehlung 

Strukturarmut, insbeson-
dere nördlich der Apfel-
städt bis zur PR-Grenze 
und darüber hinaus 

− Mangel an Biotopen und Strukturen (He-
cken u.a. Gehölze, blütenreiche Acker-, 
Weg- und Grabensäume) als Lebens-
räume für Pflanzen und Tiere 

− Zerschneidung vorhandener Lebensräume 
− Beeinträchtigung des Landschaftsbildes 

− Planung und Umsetzung eines flächendeckenden Biotopverbundes 
− Erhalt und Pflege von Streuobstwiesen 

verbliebene Feuchtgrün-
länder im Planungsraum 
(z.B. Siebleber Ried, Ap-
felstädter Ried, Galgen-
berg, Nesseaue) 

intensive Grünlandnut-
zung 

− Verarmung der Artenvielfalt − Extensivierung der Nutzung 

Nutzungsaufgabe − Verarmung der Artenvielfalt, z.B. durch 
Ruderalisierung oder Verschilfung 

− Wiederaufnahme extensiver Nutzung 

aufgelassene Trockenra-
sen 

Nutzungsaufgabe über-
wiegen kleinflächiger und 
unzugänglicher Halbtro-
ckenrasen 

− Verbuschung von Trockenrasen als be-
deutender Lebensraum u.a. für Insekten, 
Brutvögel und Reptilien 

− Wiederaufnahme extensiver Nutzung 

gesamter Planungsraum Windenergiegewinnung − Tötung von Groß- und Kleinvögeln sowie 
von Fledermäusen 

− Scheuchwirkung bei Zug- und Rastvögeln 

− Festlegung und Einhaltung von Abschaltzeiten 

 


